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Die geplanten Produktionsgebäude für Northvolt zeigen sich in dieser Statistik.

Abb. 4.13 Flächenveräußerungen nach ha, bezogen auf den Nutzungszweck 2021 und 2022

Quelle: Auszug aus GEFIS (2021: n = 287; 2022: n = 167)

Die deutliche Zunahme der Flächenveräußerungen zum Zweck des Baus von Produktionsgebäuden im 
Jahr 2022 fällt sofort ins Auge. Mit über 125 Hektar wurde mehr als das Fünffache des Vorjahres veräu-
ßert – wiederum liegt die Ursache in der geplanten Ansiedlung von Northvolt und den damit verbundenen 
großfl ächigen Bauvorhaben.

Gleichzeitig gingen die für andere Gebäudekategorien gedachten Veräußerungsfl ächen spürbar zurück. 
Besonders in Hinblick auf Lagerhallen, Werkstätten und sonstige Gebäude wurde deutlich weniger Fläche 
verkauft als 2021. Auch Bürofl ächen spielten 2022 kaum eine Rolle. Zu berücksichtigen ist bei der Flächen-
vergabe aber auch, dass die Hansestadt Hamburg überwiegend im Erbbaurecht Flächen vergibt.

Insgesamt zeigt die Statistik, dass sich die Nachfrage stark auf die Errichtung von  Produktionsstätten 
 konzentrierte. Auch an dieser Stelle wird wieder deutlich, wie eine singuläre und großdimensionierte 
 Ansiedlung, wie es die Ansiedlung einer Batteriezellfabrik ist, die entsprechenden Statistiken dominieren 
kann. Ein langfristiger Entwicklungstrend ist aus diesem „Ausreißer-Projekt“ allerdings nicht ableitbar.



METROPOLREGION HAMBURG | GEWERBEFLÄCHENMONITORING 2022–2023

58

5.	Fachliche Einschätzungen der Beteiligten

Zur Flankierung der quantitativen Auswertung gab es für den vorliegenden Bericht erstmals eine Serie von 
Gesprächen mit den zuständigen Fachleuten aller 21 (Land-)Kreise und kreisfreien Städte der MRH, konkret 
mit Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaftsförderungsgesellschaften sowie Regionalplanungsabtei-
lungen. Der Gesprächsleitfaden ist im Anhang zu finden. Wegen der Größe einer in vier Bundesländer aus-
strahlenden Metropolregion ergibt sich bei vielen Fragestellungen notwendigerweise ein recht heterogenes 
Bild, das im Folgenden so gut wie möglich zusammengesetzt werden soll.

Übergeordnete Gewerbeflächenstrategien

Ein Großteil der Gebietskörperschaften verfügt über keine formell festgelegte Gesamtstrategie für die Ent-
wicklung von Gewerbeflächen. In vielen Landkreisen existieren Einzelkonzepte, die sich auf Teilflächen oder 
spezifische Gemeinden beziehen, jedoch gibt es nur selten ein übergreifendes Steuerungskonzept. Dies wird 
meistens mit dem sprichwörtlichen Mangel an Flächen und der daraus ableitbaren klaren Situation begrün-
det: Entweder sind Flächen sehr knapp, so dass ein Konzept ins Leere liefe, oder es gibt (in wenigen Fällen) 
noch Großflächen mit einem klaren Ansiedlungsfokus.

Einige Gebietskörperschaften, wie etwa der Kreis Herzogtum Lauenburg oder die Hansestadt Lübeck, berich-
ten von Strategien auf Kreisebene oder kommunaler Ebene, die jedoch koordinierende Funktionen haben und 
keine verbindlichen Festlegungen treffen. Mehrfach wird betont, dass bestehende Strategien häufig von 
einer engen Zusammenarbeit mit angrenzenden Kommunen und der Wirtschaftsförderung geprägt sind, die 
Umsetzung jedoch aufgrund heterogener Interessenslagen und lokaler Besonderheiten fragmentiert bleibt.

Zudem zeigt sich, dass in ländlich geprägten Gebieten oftmals die Gewerbeflächenentwicklung primär an 
den aktuellen lokalen Bedarf angepasst wird. 

In der Freien und Hansestadt Hamburg wird die Bedeutung einer Gesamtstrategie zwar anerkannt, die Steu-
erung erfolgt aber über einen Ansatz, der auf verschiedenen Planungsinstrumenten basiert. Dazu zählen 
der B-Plan für den gesamten Stadtbereich, die Gewerbeflächenkonzepte der Bezirke, der Masterplan Indus-
trie, der Masterplan Handwerk, sowie ein Positionspapier zur Gewerbeflächenentwicklung 2030. Die Pla-
nungshoheit liegt bei den Bezirken, die im Rahmen ihrer Bauleitplanung über die konkrete Ausweisung von 
Gewerbeflächen entscheiden. Die Identifikation und Ausweisung von Potenzialflächen erfolgt dabei in enger 
Abstimmung mit allen relevanten Stakeholdern. So folgt die strategische Gewerbeflächenentwicklung ins-
gesamt einem abgestimmten Ansatz.

Gründe für das Scheitern von Ansiedlungen

Als häufigste Gründe für das Scheitern von Unternehmensansiedlungen werden von den Gebietskörper-
schaften planerische und rechtliche Hürden, Flächenknappheit sowie eine insgesamt restriktive Flächen-
politik genannt. Viele Kommunen berichten, dass potenzielle Ansiedlungen insbesondere an fehlender oder 
ungeeigneter Infrastruktur, langen Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie an Zielkonflikten zwischen 
Flächensparzielen, Umwelt- und Naturschutzinteressen scheitern.

Mehrfach wird die mangelnde Verfügbarkeit attraktiver Gewerbeflächen – sowohl in Bezug auf Lage als 
auch auf Größe – als ein zentrales Hemmnis hervorgehoben. Wiederholt wird zudem auf Widerstände aus 
der lokalen Bevölkerung verwiesen, die vor allem in ländlichen oder ökologisch sensiblen Regionen eine 
we-sentliche Rolle spielen. Es entwickelt sich eine zunehmende Sensibilität von Menschen gegenüber 
Gewerbeansiedlungen, die die Akzeptanz vor Ort für solche Projekte deutlich verringert – häufig auch 
aufgrund eigener Betroffenheit. Wirtschaftliche Unsicherheiten und ein geringes Interesse seitens der 
Unternehmen an bestimmten Standorten werden ebenfalls als Hemmnis genannt.
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Auffällig ist, dass gerade kleinere und strukturschwächere Gebietskörperschaften Schwierigkeiten haben, 
Unternehmen langfristig an ihre Region zu binden, da sie im Wettbewerb mit attraktiveren Standorten 
stehen. Fehlende überregionale Verkehrsanbindungen und infrastrukturelle Defizite werden hier als zusätz-
liche Hürden genannt. Aus Sicht der FHH stellen neben der Flächenknappheit, konkurrierenden Nutzungs-
ansprüchen und mitunter komplexen Immissions- und Lärmschutzfragen zunehmend lange Prüfprozesse von 
Unternehmen eine zunehmende Rolle bei der Ansiedlung. Das Instrument des Erbbaurechts für die Vergabe 
von Städtischen Grundstücken wird mittlerweile vom Markt akzeptiert.

Rolle von interkommunalen Gewerbegebieten

Die Rolle interkommunaler Gewerbegebiete wird sehr unterschiedlich bewertet. Während einige Landkreise 
(wie Lüneburg oder Nordwestmecklenburg) bereits konkrete Projekte realisiert haben und die Bedeutung 
interkommunaler Zusammenarbeit als hoch einschätzen, gibt es in anderen Regionen solche Kooperations-
formen bisher nicht.

Oftmals bestehen Überlegungen und Initiativen, jedoch werden rechtliche, organisatorische und politische 
Hürden als Hindernisse für die Realisierung solcher interkommunaler Strukturen genannt. Die Auswei-
sung interkommunaler Gewerbegebiete wird insbesondere dort positiv gesehen, wo Ressourcen gebündelt 
genutzt werden können, etwa im Bereich Infrastruktur oder bei der Vermarktung. In anderen Regionen steht 
die Sorge vor einem Kontrollverlust über die eigenen Flächeninteressen einer engeren Zusammenarbeit mit 
benachbarten Gebietskörperschaften entgegen. Beispiele für interkommunale und sogar länderübergrei-
fende Kooperationen, die im Kontext der Metropolregion zu nennen sind, sind der Victoria Park Hamburg 
(Rahlstedt 131) und der angrenzende Minerva Park (Stapelfeld 16).

Insgesamt wird die Relevanz interkommunaler Gewerbegebiete mit Blick auf die Flächenknappheit und die 
Herausforderungen der regionalen Entwicklung anerkannt, ihre konkrete Umsetzung bleibt jedoch hinter den 
Möglichkeiten zurück.

Bedeutung von Fokusbranchen

Trotz aller „landläufigen“ Konzepte von Clustern und Wertschöpfungsketten: Nur wenige Gebietskörper-
schaften verfolgen eine explizite Schwerpunktsetzung auf bestimmte Branchen. Sie geben an, keine festen 
Fokusbranchen zu haben und dies auch nicht für sinnvoll zu halten. Anders die Freie und Hansestadt 
Hamburg, die im Rahmen ihrer Clusterpolitik ein relativ breites Portfolio abdeckt - vom Maritimer Wirtschaft 
und Logistik über Luftfahrt und „Life Science“ bis zu „Food“ und Kreativwirtschaft. 

Vielmehr wird bewusst eine „bunte“ Ansiedlungspolitik verfolgt, um flexibel auf wirtschaftliche Entwicklungen 
reagieren zu können und um eine einseitige Abhängigkeit zu vermeiden. „Resilienz“ durch einen breiten 
Branchenmix ist das Argument für diese Herangehensweise. In einzelnen Regionen werden jedoch Schwer-
punkte im Bereich erneuerbare Energien, Maschinenbau, Ernährungswirtschaft oder Chemie gesetzt. Diese 
Schwerpunkte ergeben sich meist aus bestehenden Standortvorteilen oder aus den Bedürfnissen der ansäs-
sigen Unternehmen.

Auffällig ist in der Gesamtschau, dass der ländliche Raum tendenziell weniger auf branchenspezifische 
Strategien setzt, während urbane Zentren stärker auf clusterbasierte Entwicklungsmodelle fokussiert sind. 
Hamburg beispielsweise setzt bewusst auf etablierte Cluster – unter anderem Logistik, Maritime Wirtschaft, 
Luftfahrt, Gesundheitswirtschaft und Life Sciences – und richtet Flächenentscheidungen auf deren Siche-
rung und Weiterentwicklung aus.
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Wachstum trotz Flächenknappheit

Das Wachstum expandierender Unternehmen bei gleichzeitiger Flächenknappheit kann die Unternehmen 
selbst, aber auch die betroffenen Gebietskörperschaften vor große Herausforderungen stellen. Während 
einige Regionen berichten, dass der Flächendruck bislang noch erträglich ist, sehen andere bereits einen 
akuten Mangel an geeigneten Gewerbeflächen. Häufig wird auf kreative Lösungsansätze verwiesen, um wei-
teres Wachstum zu ermöglichen, beispielsweise durch Innenentwicklung, Flächenrecycling oder die Umnut-
zung von Bestandsimmobilien.

In mehreren Gesprächen wurde deutlich, dass Unternehmen zunehmend gezwungen sind, auf bestehende 
Flächen auszuweichen oder in unmittelbarer Nähe ihrer Standorte zu expandieren, da die Ausweisung neuer 
Flächen mit erheblichen Restriktionen belegt ist. Maßnahmen zur Steigerung der Flächeneffizienz – etwa 
durch mehrgeschossige Bauweise (Stapelung) oder die Förderung gemeinschaftlicher Flächennutzung – 
gewinnen dadurch an Bedeutung. Zudem werden regionale Kooperationen und ein intensiver Austausch mit 
den kreisangehörigen Kommunen als zentrale Bausteine genannt, um Wachstum unter den Bedingungen 
begrenzter Flächen zu ermöglichen.

Flächensparziel und Gewerbeflächenbedarf

Das Spannungsfeld zwischen Flächensparzielen und dem Bedarf an neuen Gewerbeflächen war ein zentrales 
Thema in fast allen Gesprächen. Viele Gebietskörperschaften sehen sich in einem Dilemma: Einerseits werden 
der Schutz von Natur- und Landwirtschaftsflächen sowie das Ziel der Flächeneinsparung als übergeordnete 
politische Ziele anerkannt, andererseits besteht ein erheblicher Bedarf an neuen Flächen zur Sicherung der 
wirtschaftlichen Entwicklung. Hinzu kommt die Konkurrenz mit Flächen zur Behebung der Wohnungsnot.

Einige Landkreise versuchen, diesen Zielkonflikt durch verstärkte Innenentwicklung, konsequente Nachver-
dichtung und die gezielte Nutzung brachliegender Areale aufzulösen. In anderen Regionen werden bau-
planungsrechtliche Instrumente genutzt, um eine möglichst effiziente Flächennutzung zu gewährleisten. 
Dennoch berichten viele Kommunen, dass der Druck auf die Flächen weiterhin hoch bleibt und eine nach-
haltige Balance zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und sparsamem Flächenverbrauch schwer zu realisie-
ren ist. Hamburg verweist auf die besondere Konkurrenz zwischen Gewerbe-, Hafen- und Wohnnutzungen 
im Stadtgebiet; konfliktarme Lösungen werden vorrangig über Nachnutzung und Effizienzsteigerungen 
gesucht, während Neuansiedlungen mit hohem Flächenbedarf verstärkt in Kooperation mit dem Umland 
geprüft werden.

Dabei wird die Rolle der regionalen und überregionalen Steuerung mehrfach betont, ebenso wie die Notwen-
digkeit einer stärkeren interkommunalen Abstimmung bei der Flächenentwicklung.

Zukunftsfähige Gewerbegebiete

Bei der Entwicklung zukunftsfähiger Gewerbegebiete zeigt sich ein gemischtes Bild – und dies liegt mindes-
tens zum Teil an der fehlenden Definition des Begriffs.7,8 Nur wenige Gebietskörperschaften nennen konkrete 
Beispiele für dezidiert nachhaltige, innovative oder energieeffiziente Gewerbegebiete. Wo solche Projekte 
existieren, handelt es sich meist um Pilotprojekte mit Vorbildcharakter, die beispielsweise durch besondere 
Umweltstandards, die Nutzung erneuerbarer Energien oder nachhaltige Mobilitätskonzepte auffallen.

Häufig fehlen sowohl die finanziellen Mittel als auch die organisatorischen Kapazitäten, um anspruchsvolle 
ökologische und technologische Standards zu etablieren. Dennoch wurde in vielen Interviews betont, dass 
eine stärkere Ausrichtung an Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit langfristig notwendig ist, um die Attrak-
tivität der Region als Wirtschaftsstandort zu sichern.

7	 Regionale Kooperation Westküste (Hrsg.) (o. J.).
8	 Hansebelt e. V. (o. J.).
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Weitere Gesprächsthemen

In den abschließenden Anmerkungen thematisierten einige der Interviewten ergänzende Aspekte, die über 
die genannten Kategorien hinausgehen. Besonders häufig wurde die Bedeutung erneuerbarer Energien, 
nachhaltiger Infrastruktur und einer stärkeren Digitalisierung hervorgehoben. Auch die Herausforderungen 
der Fachkräftesicherung, der demografische Wandel sowie die Notwendigkeit, ländliche Räume aktiv zu 
stärken, wurden betont.

Einige ländlich geprägte Regionen weisen darauf hin, dass theoretisch noch größere Flächenreserven beste-
hen, deren Mobilisierung jedoch durch naturschutzrechtliche Vorgaben und mangelnde Nachfrage erschwert 
wird. Insgesamt wurde nochmals deutlich, dass die Entwicklung von Gewerbeflächen im Spannungsfeld viel-
fältiger Interessen und unter dem Druck sich verändernder Rahmenbedingungen stattfindet.
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6.	Fokusthema Raumnutzungskonflikt  
Neue Energien auf begrenzter Fläche:  
Konkurrieren Standorte für erneuerbare  
Energien mit Gewerbeflächen?

Die Metropolregion Hamburg strebt eine weltweite Spitzenposition im Bereich der erneuerbaren Energien 
und des grünen Wasserstoffs an. Verbunden mit dieser klaren Zielsetzung, die Metropolregion Hamburg 
als Zukunftsregion für erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff und Klimaschutz zu etablieren, ist der 
Grundgedanke, eine nachhaltige Verknüpfung der beiden zentralen gesellschaftlichen Aufgaben des Klima-
schutzes und der Wertschöpfung zu erreichen.9 Für beide Zielsetzungen werden Flächen in ausreichendem 
Maße benötigt. Diese Entwicklung sowie auch der vielerorts steigende Bedarf nach neuen Siedlungs- und 
Verkehrsflächen sowie die Notwendigkeit, Erholungs-, Naturschutz- und landwirtschaftlichen Flächen zu 
erhalten, führen zu einer Verdichtung bestehender Flächennutzungen und zu einer wachsenden Überlage-
rung unterschiedlicher Anforderungen an den Raum. Damit einher geht eine Zunahme von Nutzungskonflik-
ten und Zielkonkurrenzen.

30 Hektar Sparziel einerseits – Energieerzeugung mit Privilegien andererseits

In stark verdichteten Räumen wie in der Freien und Hansestadt Hamburg und ihren direkt angrenzenden 
(Land-)Kreisen sowie in den anderen kreisfreien Städten in der Metropolregion konkurrieren vielfältige 
Nutzungsoptionen um immer kleiner werdende ungenutzte Freiflächen: Wohnbebauung, Gewerbe- und 
Industrieansiedlung, Freizeitbereich und Naturschutz. Aus dem Umbau der Energieversorgung ergeben sich 
steigende Flächenbedarfe für die Netzinfrastruktur und die Energieproduktion, welche zudem durch den 
Bund privilegiert wurden. Ein weiterer noch schwer abzuschätzender Bedarf wird aus dem Bereich Landes-
verteidigung kommen. Die Konkurrenz um die noch verfügbare Fläche nimmt also weiter zu.

Gleichzeitig soll der Flächenverbrauch stetig weiter sinken. Mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie hat 
sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den täglichen Zuwachs an Siedlungs- und Verkehrsfläche in 
Deutschland von aktuell rund 52 Hektar pro Tag bis zum Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag zu reduzie-
ren, um bis zum Jahr 2050 einen Flächenverbrauch von netto null im Sinne einer Flächenkreislaufwirtschaft 
zu erreichen.10

Parallel zu diesem „Netto-null-Ziel 2050“ wurde dem Ausbau der erneuerbaren Energien in der Novelle des 
EEG 2023 eine besondere Bedeutung zugemessen. Damit liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen 
sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentli-
chen Gesundheit und Sicherheit. Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, 
sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterab-
wägungen eingebracht werden. Vorhaben, die der Erzeugung von erneuerbaren Energien dienen, wie Wind- 
und Solaranlagen sowie für die Netzeinspeisung notwendige Infrastrukturen, haben also Vorrang vor vielen 
anderen Vorhaben.11 

9	� Gemeinsame Erklärung der Träger zur Profilierung der Metropolregion Hamburg als Zukunftsregion für erneuerbare Energien und 
grünen Wasserstoff (2022).

10	Transformation gemeinsam gerecht gestalten, Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Weiterentwicklung 2025, S. 79.
11	Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2023) §1 ff.
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Flächenverbrauch durch erneuerbare Energien

Die privilegierten Flächen für erneuerbare Energien umfassen die Flächen für Windkraft-, Solar- oder Bio-
gasanlagen und auch die für die Netzeinspeisung notwendigen Infrastrukturen, wie Umspannwerke und 
Überlandleitungen. Wie hoch der tatsächliche Flächenbedarf für erneuerbare Energien samt der not-
wendigen Netzinfrastruktur ist, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Grundsätzlich beanspruchen 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen etwa 1,5 bis 2 Hektar pro Megawatt installierter Leistung. Betrachtet 
man die Stromerzeugung durch Photovoltaik insgesamt, kann die Energie zu einem großen Teil auf Dach-
flächen und versiegelten Flächen erzeugt werden.12 Somit werden durch Zubau von Photovoltaik nicht neue 
Flächen verbraucht. Der Flächenbedarf für Windenergie an Land liegt ebenfalls bei etwa 1,5 bis 2 Hektar 
pro Megawatt. Gemäß dem Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) haben die Freie und Hansestadt 
Hamburg 0,5 Prozent, Schleswig-Holstein 2,0 Prozent, Niedersachsen 2,2 Prozent und Mecklenburg-
Vorpommern 2,1  Prozent der Landesfläche bis zum 31.12.2032 für Windenergie auszuweisen.13 Zu den 
Flächenbedarfen der Anlagen kommt noch der Flächenbedarf der notwendigen Infrastrukturen zur Energie-
umwandlung und -verteilung.

Windenergie an Land und auf See produziert im Norden Deutschlands mehr Strom, als vor Ort verbraucht 
wird. Diese Energie muss ins deutsche Stromnetz eingespeist und in andere Regionen transportiert werden 
können. Daher erfolgt der Netzausbau für den Transport. Für diesen Transport wird Strom durch Konverter 
von Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt und zur Einspeisung ins Übertragungsnetz wieder zurück 
in Wechselstrom. Umspannwerke werden wiederum gebraucht, damit der Strom lokal genutzt werden 
kann. Sie verbinden das Übertragungsnetz (380-Kilovolt-Netz) mit den Verteilnetzen (110-Kilovolt-Netz), 
den Betriebsstätten großer Industrieunternehmen sowie den Stromerzeugungsanlagen. Der Flächenbedarf 
eines Umspannwerks kann, wie z. B. aktuell im Kreis Herzogtum Lauenburg, bis zu 40 Hektar betragen. Es 
gibt aber auch deutlich kleiner Umspannwerke: Beispielsweise sind im Lübecker Gewerbegebiet Semiramis 
8.000 Quadratmeter angefragt, die zudem in geschlossener Bauweise errichtet werden sollen.

Flächeneffizienz der Energieträger

Die Flächeneffizienz verschiedener Träger erneuerbarer Energien (also der Energieertrag pro Quadratmeter) 
unterscheidet sich erheblich. Durch Windenergie und Photovoltaik kann um ein Vielfaches mehr Energie je 
Hektar erzeugt werden als etwa mit der Biogasverstromung von Energiepflanzen: Mögliche Nutzungskon-
flikte zwischen der Erzeugung erneuerbarer Energien und Nutzungsformen wie Gewerbeflächen sind auch 
vor diesem Hintergrund zu bewerten. Unter dem Gesichtspunkt der Flächeneffizienz wäre außerhalb der 
Verdichtungsräume der Ausbau der Windenergie zu priorisieren. PV-Anlagen bieten sich besonders dann an, 
wenn eine Doppelnutzung von Flächen möglich ist, wie auf Industrie- und Gewerbedächern, bei Parkplätzen 
oder im Rahmen der Agri-Photovoltaik (das heißt: unter der PV-Fläche wachsen Pflanzen).

Strom aus erneuerbaren Energien in den Bundesländern der Metropolregion Hamburg

Betrachten wir die aktuell installierte Bruttoleistung der beiden mit Abstand wichtigsten Quellen erneuer-
barer Energie, der Solar- und der Windenergie, in der Metropolregion Hamburg, so zeigt sich, dass die 
Flächenbundesländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein im Bereich der Windkraft mit knapp 12.500 
bzw. knapp 8.000 Megawatt eine (auch bundesweite) Spitzenposition einnehmen.

Während Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen auch im Bereich der Solarenergie in der Spitzen-
gruppe der Bundesländer mithalten können, fällt die installierte Bruttoleistung im flächenmäßig kleinen 
Stadtstaat Hamburg deutlich geringer aus (siehe Abbildung 1).

12	� Vgl. https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EE-Statistik/DL/EEStatistikMaStR.
pdf?__blob=publicationFile&v=39, Tab. 14.

13	Vgl. https://gesetze-im-internet.de/windbg/anlage.html.
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Abb. 6.1 Solarenergie und Windkraft: installierte Bruttoleistung nach Bundesländern in 2023

Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien e. V.: Erneuerbare Energien in den Bundesländern (2023)

Rechtlicher Rahmen für die Flächenplanung im Bereich der erneuerbaren Energien

Grundlage für die Planung von großfl ächigen Standorten für die Nutzung von erneuerbarer Energie ist die 
Raumplanung, die entweder direkt im Kompetenzbereich der Bundesländer oder indirekt in den untergeord-
neten Planungsregionen und Kommunen liegt. Der Bund kann den Ländern aber verbindliche Zielvorgaben 
machen: So müssen bis 2027 1,4 Prozent und bis 2032 dann 2 Prozent der Bundesfl äche für den Bau neuer 
Windenergieanlagen zur Verfügung gestellt werden.14 Jedes Bundesland bekommt wiederum eine individu-
elle Zielmarke auferlegt (siehe Tabelle 1).

Bundesland Ziel 2027 (% d. Landesfl äche) Ziel 2032 (% d. Landesfl äche)

Baden-Württemberg 1,1 1,8
Bayern 1,1 1,8
Berlin 0,5 0,5
Brandenburg 1,8 2,2
Bremen 0,25 0,5
Hamburg 0,25 0,5
Hessen 1,4 2,0
Mecklenburg-Vorpommern 1,4 2,1
Niedersachsen 1,7 2,2
Nordrhein-Westfalen 1,1 1,8
Rheinland-Pfalz 1,4 2,0
Saarland 1,0 1,8
Sachsen 1,3 2,0
Sachsen-Anhalt 1,9 2,2
Schleswig-Holstein 1,8 2,2
Thüringen 1,3 2,0

Tab. 6.1 Zielvorgaben für Windenergiefl ächen nach Bundesländern in Deutschland nach dem Windfl ächenbedarfsgesetz (2022)

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Windfl ächenbedarfsgesetz (2022)

14 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK): Erneuerbare Energien und Zahlen (2024)
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Zielsetzung der einzelnen Bundesländer

Grundlage für die Planung der Windenergiestandorte in Schleswig-Holstein ist der Landesentwicklungsplan 
im Zusammenspiel mit den Regionalplänen für die insgesamt drei Planungsräume des Landes. Diese kon-
kretisieren die Vorgaben des Landesentwicklungsplans und berücksichtigen regionale Besonderheiten. Die 
Kommunen des Landes, die zur Metropolregion Hamburg gehören, liegen in Planungsraum II (Neumünster) 
und Planungsraum III (kreisfreie Stadt Lübeck, Kreise Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, 
Pinneberg, Segeberg, Steinburg und Stormarn). „Um die eigenen energiepolitischen Ziele zu erreichen, beab-
sichtigt die Landesregierung bis 2030 über die bestehende Planung hinaus weitere Fläche für die Windkraft 
zur Verfügung zu stellen und so 15 Gigawatt (GW) installierte Leistung zu erreichen. Die Fläche, die nach 
Anwendung von Ausschlusskriterien zur Auswahl und Festlegung von Windenergiegebieten praktisch zur 
Verfügung steht, umfasst rund 7,2 Prozent der Landesfläche. 

Aus den Potenzialflächen wird das Land Schleswig-Holstein anhand der Grundsätze der Raumordnung und 
unter Berücksichtigung, dass die Rotoren der Anlagen nicht über die Gebiete hinausragen (Rotor-In-Pla-
nung), rund 3,0 bis 3,3 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete Windenergie auswählen.“ Seit Ende 
2022 wird in Schleswig-Holstein auf Grundlage eines Kabinettsbeschlusses auf die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens für größere raumbedeutsame Solar-Freiflächenanlagen (ab 20 Hektar) verzichtet. 
In einem gemeinsamen Beratungserlass haben die beiden zuständigen Landesministerien zudem im Septem-
ber 2024 Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich festgelegt. 
Solar-Freiflächenanlagen sind in einem 200-m–Streifen längs der Autobahnen und Schienenwege möglich, 
(bauern)hofnahe „Agri-PV-Anlagen“ sind bis zu einer Fläche von max. 2,5 Hektar zulässig.15

In Niedersachsen sollen bis Ende 2032 2,2 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiete Windenergie aus-
gewiesen werden. Die Ausweisung erfolgt über die regionalen Raumordnungsprogramme. Vorrangflächen 
für Windenergie können in diesen Plänen über vorhandene Flächennutzungen (z. B. Landwirtschaft) geplant 
werden – eine Fläche kann also mehrfach genutzt werden. So sind beispielsweise Landwirtschaft, Trink-
wasserschutz und die Gewinnung von Windenergie auf derselben Fläche möglich. Dabei darf die Nutzung 
für Windenergie den ursprünglichen und sonstigen dort geplanten Funktionen und Nutzungen wie der Wei-
dewirtschaft oder dem Anbau von Kulturpflanzen (den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung) nicht 
widersprechen.

Beim Ausbau der Photovoltaik setzt Niedersachsen auf einen Mix aus Dach- und Freiflächenanlagen. Ein 
Großteil des geplanten Ausbaus soll auf Dächern und anderen versiegelten Flächen erfolgen (insgesamt 
50 Gigawatt), um den Flächenverbrauch möglichst gering zu halten. Weitere 15 Gigawatt Leistung sollen 
als Photovoltaik auf Freiflächen installiert werden. Dabei sollen spezifische Standortbedingungen berück-
sichtigt werden. In Frage kommen hierbei vor allem solche Flächen mit geringem Konfliktpotenzial, wie z. B. 
Konversionsflächen, ungenutzte Gewerbegebietsflächen oder altlastenverdächtige Flächen. Auch Nieder-
sachsen unterstützt Agri-PV-Anlagen. Bei solchen Anlagen sind die PV-Module so aufgebaut, dass weiterhin 
eine landwirtschaftliche Nutzung auf mindestens 85 Prozent der Fläche möglich ist.16

Die Möglichkeiten des Windenergie-Ausbaus sind in Hamburg naturgemäß eng begrenzt. Aktuell werden 
insbesondere Flächen im Hafengebiet auf ihre Eignung als Standort für Windenergieanlagen überprüft. 

Mit der geplanten Photovoltaik-Strategie will Hamburg die Weichen stellen, um mehr Dynamik in den Photo-
voltaik-Ausbau zu bringen und die Anzahl der registrierten Photovoltaikanlagen deutlich zu erhöhen.17

15	� Gemeinsamer Beratungserlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport; des Ministeriums für Energiewende, 
Klimaschutz, Umwelt: Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im Außenbereich (2024). 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/energie/windenergie-raeumliche-steuerung/lep-windenergie

16	Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH: Aktuelle Informationen zum Stand des PV-Ausbaus in Niedersachsen (2024).
17	Freie und Hansestadt Hamburg: Länderbericht zum Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien (2024).
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Bestärkt durch die bestehende Dynamik beim Zubau der Photovoltaik und die vorhandenen großen Flächen-
ressourcen, die auf den Dächern der Wohnbebauung, der öffentlichen Bauwerke sowie der Gewerbehallen 
zu finden sind, sollen im Rahmen der aktuell von der Umweltbehörde erarbeiteten Strategie ambitionierte 
Ausbauziele gesetzt werden: So soll die installierte Leistung bis 2030 auf 800 Megawatt Peak und bis 2035 
sogar auf 1,5 Gigawatt Peak steigen.

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 rech-
nerisch den gesamten Energiebedarf des Landes für Strom, Wärme und Mobilität aus erneuerbaren Quellen 
zu decken. Bis spätestens 2040 soll Mecklenburg-Vorpommern klimaneutral sein. Im Landesplanungsgesetz 
(LPlG) wird in Bezug auf mögliche Flächenkonkurrenzen klargestellt, dass Windenergieanlagen mit anderen 
Nutzungen im Sinn einer parallelen oder Mehrfachnutzung von Flächen kombinierbar sind. Zudem ist landes-
planerisch eine verstärkte Nutzung von Photovoltaikanlagen auf Dachflächen vorgesehen, mit dem langfris-
tigen Ziel, möglichst auf jedem Dach in Mecklenburg-Vorpommern Photovoltaikanlagen zu nutzen.18

6.1	 Energieerzeugung und Gewerbebetriebe

Der Ausbau erneuerbarer Energien wird nicht nur von der Politik vorangetrieben. Unternehmen müssen 
Energie aus „Erneuerbaren“ nicht nur aufgrund der CO²-Bepreisung nachweisen, sie wollen so auch ihre 
internationale Marktposition festigen und zukunftssicher produzieren.

Energieerzeugung auf eigenen Flächen

Durch Lieferverträge mit Anlagenbetreibern (sogenannte „Power Purchase Agreements“ oder PPAs) können 
sich Unternehmen (aber auch kommunal organisierte Flächennutzer) über langfristige Vertragsbeziehungen 
die Versorgung mit CO²-neutral erzeugtem Strom sichern. Der Vorteil liegt vor allem darin, dass das für den 
Betrieb der Anlagen erforderliche technische Verständnis und allgemeine Know-how mit eingekauft werden 
kann. Es gibt dabei zwei Varianten, „On-Site“ und „Off-Site“.19

Bei einer On-Site-PPA (standortbezogen) mit Photovoltaik wird beispielsweise auf einer großen Industriehalle 
eine Photovoltaikanlage durch den Betreiber errichtet, der einen langfristig orientierten Gestattungsvertrag 
mit dem Eigentümer der Halle geschlossen hat. Das Unternehmen sichert sich über die Zurverfügungstellung 
seiner Fläche eine langfristige günstige und zuverlässige Versorgung mit grünem Strom.

Diese Form der intelligenten Flächennutzung im Gewerbebereich hat in den letzten Jahren immer weitere 
Verbreitung gefunden, da sie für alle Seiten Vorteile bietet:

•	Der Strom wird ohne Durchleitung durch das öffentliche Netz geliefert.

•	Der lokale Gedanke steht im Vordergrund.

•	Stromerzeugung kann ohne neue Flächenversiegelung erfolgen.

•	In der Regel gehen zwischen 80 und 100 Prozent des mit der Anlage 
erzeugten Stroms vor Ort an den abnehmenden Betrieb.

•	Unternehmen können sich zuverlässig und entkoppelt von den Energiemärkten 
mit grünem Strom versorgen – und das ohne Anfangsinvestition.

18	� Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umweltschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern: Länder-
bericht zum Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien sowie zu Flächen, Planungen und Genehmigungen für die Windener-
gienutzung an Land (2024).

19	 IHK Elbe-Weser: Green Power Purchase Agreements (PPAs) (2024).
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Standortbezogene PPAs können auch Hybridsysteme umfassen, die aus Kleinwindkraftanlagen, Photo
voltaikanlagen und Stromspeichern bestehen. Hybridsysteme kombinieren verschiedene Energiequellen, um 
eine stabilere und zuverlässigere Energieversorgung zu gewährleisten. Dies ist besonders vorteilhaft, da 
die Energiequellen Wind und Sonne nicht immer im gleichen Umfang zur Verfügung stehen, zudem kann die 
Integration von Speichermöglichkeiten helfen, diese Schwankungen auszugleichen.

Bei einem Off-Site-PPA mit Photovoltaik- oder Windkraftanlage erfolgt die Stromerzeugung dagegen nicht 
vor Ort, sondern wird durch den Anbieter über das öffentliche Netz aus weiter entfernt gelegenen Wind- und 
Solarparks zu einem vereinbarten Festpreis geliefert.

Im Vergleich zur Einspeisung nach EEG-Tarifen oder zur netzbasierten Direktvermarktung des Stroms sind 
On-Site-PPAs meist wirtschaftlich deutlich attraktiver. Dies liegt nicht zuletzt an der Einsparung von Netz-
entgelten und netzbasierten Umlagen (Stromnebenkosten).

Ansiedlungskriterien für energieintensive Betriebe im Rahmen der Flächendiskussion

Die Ansiedlungsvoraussetzungen für energieintensives Gewerbe sind für die Energiewende insgesamt, für die 
Standortentwicklung ganzer Regionen und für die Transformation energieintensiver Branchen (z. B. Chemie, 
Stahl, Wasserstoffwirtschaft) strategisch besonders relevant. Die richtige Standortwahl stellt die Weichen 
für die zukünftige Versorgungssicherheit, für die Entwicklung der Energiekosten und der CO2-Emissionen 
sowie für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft.

In diesem Zusammenhang wird die stromintensive Produktion von grünem Wasserstoff als Energiequelle 
zum Zweck der Dekarbonisierung von wichtigen Industrie- und Dienstleistungsbereichen eine zentrale Funk-
tion einnehmen.20

Folgende Kriterien sind für die Wahl des Standorts energieintensiver 
Gewerbebetriebe relevant:

•	Nähe zu großen Wind- oder Solarparks mit dem Ziel der Direktbelieferung über On-Site-PPAs

•	Große Freiflächen nutzbar (10 bis teils über 100 Hektar als Voraussetzung)

•	Mögliche Integration in bestehende Höchstspannungsnetze

•	Nähe zu Umspannwerken mit freien Kapazitäten

•	Nähe zu Elektrolyse-Standorten (für grünen Wasserstoff)

•	H2-Pipelines/Import-Terminals (Brunsbüttel/Wilhelmshaven)

•	Gute Anbindung an Schienen- und Wasserwege (z. B. für Rohstoffe)

•	Autobahnen für Zulieferung und Abtransport

•	Grundsätzliche Akzeptanz in der Bevölkerung

•	Relative Fachkräfte-Verfügbarkeit

20	� Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: Die Sogkraft der Erneuerbaren: Smarter Strukturwandel kann Wettbewerbsfähigkeit 
sichern (2024).
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Großflächige Energiestandorte im Rahmen einer integrierten und nachhaltigen 
Gewerbeflächenentwicklung

Gerade die großen küstennahen Windenergieerzeugungs-Standorte bieten ein großes Potenzial, um zusätzli-
che Wertschöpfung in den jeweiligen Teilbereichen der Metropolregion Hamburg zu generieren. Dabei bieten 
sich diese Gebiete abseits der Verdichtungsräume aufgrund ihrer guten infrastrukturellen Ausstattung mit 
380-Kilovolt-Hochspannungsleitungen, Umspannwerken und zumindest in Teilbereichen noch genügend 
großen Flächenpotenzialen als Standorte für energieintensive bzw. energiewendeaffine Betriebe mit meist 
größerem Flächenbedarf an. Ein besonderes Potenzial liegt hier im Aufbau von Standorten zur Produktion von 
grünem Wasserstoff, der durch den Einsatz von Strom aus erneuerbaren Energien zur Elektrolyse gewonnen 
wird. Denn für diesen Prozess wird nicht nur Strom, sondern auch Wasser in ausreichendem Maß benötigt.

Eine Ansiedlungs-Perspektive für großflächige Energiestandorte stellen Rechenzentren dar, deren Kapazi-
tätsbedarf gerade in Deutschland einen ungebrochenen und sogar weiter ansteigenden Wachstumstrend 
zeigt. Für das Jahr 2024 erwartete der bitkom e. V., dass der Energiebedarf der Rechenzentren und kleineren 
IT-Installationen in Deutschland knapp 20 Milliarden Kilowattstunden erreicht, was einen Anstieg von mehr 
als 90 Prozent seit 2010 bedeutet.21Aktuell ist diese Infrastruktur in Deutschland vor allem auf den Groß-
raum Frankfurt konzentriert, mittelfristig bieten sich aufgrund der energietechnischen Voraussetzungen 
auch hierfür neue Ansiedlungsoptionen im Kontext großflächiger Energiestandorte an den „Energieknoten“ 
in der Metropolregion Hamburg an. Teilweise wird die Ansiedlung von Rechenzentren allerdings auch kritisch 
gesehen. Rechenzentren haben einen hohen Flächenbedarf und sorgen nur für wenig sozialversicherungs-
pflichtige Arbeitsplätze am Standort. Zudem treten als Käufer oftmals internationale Konzerne auf, die dann 
die Flächen nach einem möglichen Scheitern des Vorhabens zum Teil nur weitervermieten.

6.2	 Intelligente Lösungen für Klimaschutz und Wirtschaft

Möglichkeiten zur Koordination der Flächenbedarfe

Die Koordination von Flächenbedarfen für erneuerbare Energien und Gewerbe ist eine der zentralen Her-
ausforderungen der Raumplanung im Zuge der Energiewende. Beide Sektoren beanspruchen – wie bereits 
aufgeführt – oft dieselben Flächenkategorien: freie, verkehrsgünstige Flächen, insbesondere in ländlichen 
Räumen. Aus der Konkurrenz dieser beiden Nutzungen können aber auch Synergien erwachsen, die gezielt 
eingesetzt werden können bei der Abwägung gegenüber anderen Nutzungen und Schutzgütern.

Im Rahmen der Landes- und Regionalplanung sowie bei der konkreten Ausgestaltung der Flächennut-
zungs-und Bauleitplanung vor Ort sollten Vorhaben für die Ansiedlung erneuerbarer Energien oder 
Gewerbe berücksichtigt werden, ohne die Belange von Naturschutz und Landwirtschaft außer Acht zu 
lassen. Aufgrund der begrenzten Flächenressourcen steht dabei das Ziel im Vordergrund, Mehrfachnut-
zung zu ermöglichen, statt eine reine Konkurrenzsituation festzuschreiben. Auch der Ausbau der inter-
kommunalen Kooperation ist in diesem Kontext ein Baustein, damit ein größerer Gestaltungsrahmen für 
die Koordination der überregionalen Flächenbedarfe entstehen kann.

Die konzeptionelle Weichenstellung zur Etablierung von Energie-Gewerbeparks im Außenbereich, in denen 
energieintensives Gewerbe in direkter räumlicher Nähe zu Umspannwerken angesiedelt wird, ist ein Weg, bei 
dem durch eine klare gewerbliche Schwerpunktsetzung Mehrfachnutzungen von Flächen ermöglicht werden 
können. Da es sich hierbei aber meist um neue Flächenausweisungen handelt, besteht üblicherweise eine Nut-
zungskonkurrenz zu Freiraumflächen. 

21	Bitkom e. V. Rechenzentren in Deutschland Aktuelle Marktentwicklungen (2024).
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Weitere Wege, die Nutzungskonflikte zu minimieren, sind die Nachverdichtung auf bestehenden Flächen und 
die Revitalisierung bestehender Gebiete. Bestandsentwicklung und aktives Flächenmanagement, wie wir es in 
anderen Bereichen der Siedlungsentwicklung kennen, gilt es künftig verstärkt auch für die Entwicklung von 
Gewerbeflächen zu nutzen, um das anfangs erwähnte Flächensparziel zu erreichen.

Der Klimawandel verlangt von allen öffentlichen und privaten Akteuren, den eingeschlagenen Weg zur Dekar-
bonisierung der Energieversorgung entschieden weiterzugehen. Der Ausbau der Produktionsquellen für eine 
CO2-neutrale Energieversorgung spielt dafür eine entscheidende Rolle. Gleichzeitig ist die Industrienation 
Deutschland, und insbesondere die Metropolregion Hamburg als prosperierender Wirtschaftsstandort, 
darauf angewiesen, dass sich Industrie- und Gewerbebetriebe auf dem begrenzten Flächenangebot weiter-
entwickeln bzw. auch neu ansiedeln können.

Neben der grundsätzlichen Priorisierung der weitaus effizienteren Windkraftanlagen im ländlichen Raum 
sind beim Ausbau der Photovoltaik Optionen vorzuziehen, die eine Nutzung von PV-Anlagen auf Industrie- 
und Gewerbedächern vorsehen.

Weitere Synergien können auch auf anderen konfliktarmen Flächen, wie Konversionsgrundstücken, Flächen 
neben Autobahnen oder Schienen, oder im Rahmen von Agri-Photovoltaik-Anlagen erzielt werden. Nut-
zungskonflikte können somit nicht in allen Fällen ausgeschlossen, doch sicherlich stark reduziert werden.

Der Konflikt zwischen den Zielen einer nachhaltig positiven Wirtschaftsentwicklung und denen des Klima-
schutzes muss wegen der hohen Bedeutung beider Themen jeden Tag aufs Neue gelöst werden. Das erfor-
dert, mit intelligenten Lösungen beide Zielsetzungen möglichst effizient miteinander zu verbinden.

Für die zukünftige Flächenplanung der Metropolregion Hamburg ist es daher zu empfehlen, die grundsätz-
lichen Parameter der jeweiligen Träger der erneuerbaren Energien, wie die Flächeneffizienz oder die Option, 
unterschiedliche Flächenfunktionen gleichzeitig zu nutzen, bestmöglich zu berücksichtigen.

Die Entwicklung großflächiger Energiestandorte, an denen beispielsweise der vorhandene Windenergie- 
Überschuss intelligent zum Aufbau einer Infrastruktur für die Erzeugung grünen Wasserstoffs genutzt 
werden kann, bietet darüber hinaus ein wichtiges strategisches Entwicklungspotenzial für die Metropolre-
gion Hamburg, das im Rahmen der Flächendiskussion prioritär betrachtet und genutzt werden sollte.

Mithilfe einer beteiligungsorientierten Herangehensweise und durch den technischen Fortschritt, der zu einer 
kontinuierlichen weiteren Effizienzsteigerung bei der Produktion von grünem Strom führen wird, werden sich 
Konkurrenzsituationen zwischen Gewerbe- und Energieerzeugungsflächen zwar nicht vermeiden, aber durch 
intelligente Mehrfachnutzung, strategische Planung und klare politische Leitlinien deutlich reduzieren lassen. 
Insgesamt muss aber festgehalten werden, dass Gewerbe- und Energieerzeugungsflächen trotz der Nutzung 
von Synergien sich auch in Zukunft oftmals in Konkurrenz zu Freiraum- und Naturschutzflächen befinden 
werden. Hier gilt es, beide Nutzungsformen im Rahmen einer klaren planerischen Abwägung und bei opti-
mierter Nutzung von Synergien bestmöglich miteinander in Einklang zu bringen.

6.3	 Metropolregion Hamburg: beispielhafte Lösungen 
und Konflikte

Freie Hansestadt Hamburg

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg treibt die Energiewende aktiv voran. Aufgrund der begrenzten 
Flächenverfügbarkeit ist die Vereinbarkeit mit anderen Nutzungen besonders wichtig. Im Jahr 2023 wurden 
Photovoltaikanlagen (PV-A) mit einer Gesamtleistung von rund 48 Megawatt Peak installiert (Gesamtzubau 
2023). Der Zubau erfolgte dabei zum überwiegenden Teil auf Dächern.Die Novellierung des Hamburgischen 
Klimaschutzgesetzes hat die PV-Pflicht bei Dachsanierungen von Bestandsbauten auf 2024 vorgezogen und 
zusätzlich eine PV-Pflicht für neu zu errichtende Stellplatzanlagen mit mehr als 35 Stellplätzen sowie für 
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Neubauten eingeführt. Der Ausbau der Windenergie wird ebenfalls vorangetrieben. Zum Stand 31.12.2023 
gibt es 71 registrierte Windenergieanlagen (WEA) mit einer installierten Leistung von 125,5 Megawatt. 
Hamburg wird die gesetzlichen Ziele zur Flächensicherung für Windvorranggebiete bis 2027 und 2032 
(0,25 Prozent bzw. 0,5 Prozent der Landesfläche) umsetzen. 

Diese werden ganz überwiegend im Außenbereich liegen, sodass hier keine Konkurrenz insbesondere zu 
Industrie- und Gewerbegebieten zu erwarten ist. Darüber hinaus wird fortlaufend geprüft, ob WEA an Einzel-
standorten im Hafen bzw. in Industrie- und Gewerbegebieten realisiert werden können, auch die Errichtung 
durch Unternehmen zur Eigenversorgung wird hier in den Blick genommen. Für den Hafen wird hierzu ein 
Masterplan entwickelt. Im Jahr 2023 wurden keine neuen Genehmigungen für Windenergieanlagen erteilt, 
jedoch ein Repoweringvorhaben eingereicht.

Hamburg verfolgt bei der Energiewende einen integrierten Ansatz, der auf das Zusammenspiel verschiede-
ner Maßnahmen, wie z. B. Energiegewinnung, -verteilung, -rückgewinnung, -speicherung sowie Wärmever-
teilung setzt. Insbesondere die Dekarbonisierung der Wirtschaft stellt dabei wachsende Anforderungen an 
die Energieinfrastruktur, auch an Gewerbe- und Industriestandorten. Die hieraus potenziell resultierenden 
Flächenkonkurrenzen, z. B. bei der Errichtung neuer Umspannwerke, erfordern eine enge Kommunikation 
zwischen Infrastrukturunternehmen und den an der Stadtplanung und dem Ausbau erneuerbarer Energien 
beteiligten Behörden.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein verfolgt die Landesregierung das Ziel, das Land bis 2040 in ein klimaneutrales Indus-
trieland umzuwandeln. Es werden aktuell rund 20 neue Umspannwerke geplant.22 Daher werden dort zurzeit 
die raumplanerischen Voraussetzungen dafür erarbeitet, dass für energieintensive und energiewendeaffine 
Betriebe an geeigneten Standorten in der Nähe von Netzverknüpfungspunkten zukünftig Flächen zur Ver-
fügung stehen.

Energieküste und GEMO Westküste 3.0

Mithilfe des Flächenatlas „GEMO Westküste“ und unter Berücksichtigung des Energieinfrastrukturausbaus 
soll im Rahmen des Projektes GEMO Westküste 3.0 ermittelt werden, wo in diesem Teil Schleswig-Holsteins 
(Kreise Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg) geeignete Flächen für solche oben beschriebene 
energieintensive gewerbliche Nutzungen oder energiewirtschaftlich sinnvolle zusätzliche Angebote (u. a. 
Batteriespeicher) liegen. Ausgehend von diesen Untersuchungen sollen nachfolgend Handlungsempfehlun-
gen für die planungs- sowie baurechtliche Umsetzung und Steuerung der räumlichen Entwicklung erarbeitet 
werden. Die Ergebnisse dieses Projektes sind bei der weiteren Planung von Großenergiestandorten in der 
Metropolregion Hamburg zu berücksichtigen.

Im Kreis Dithmarschen ist eine zunehmende Inanspruchnahme von Flächen für gewerbliche, infrastruktu-
relle und siedlungsbedingte Nutzungen sowie für die Gewinnung erneuerbarer Energien festzustellen. Diese 
Entwicklungen führen zu einer Verdichtung bestehender Flächennutzungen und zu einer wachsenden Über-
lagerung unterschiedlicher Anforderungen an den Raum. Damit einher geht eine Zunahme von Nutzungs-
konflikten und Zielkonkurrenzen. Um diese Entwicklungen fachlich zu begleiten und aktiv zu gestalten, sind 
eine integrierte Betrachtung sowie eine koordinierte, strategisch ausgerichtete Steuerung erforderlich.

22	Vgl. https://www.bdew.de/online-magazin-zweitausend50/groesse/energiewende-im-norden-minister-goldschmidt/.
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Hansestadt Lübeck

In Lübeck baut der Projektentwickler Panattoni derzeit auf einer rund 8,2 Hektar großen Fläche zwei 
Logistik immobilien mit einer Gebäudefl äche von insgesamt ca. 46.000 Quadratmetern. Hauptnutzer ist das 
Medizintechnikunternehmen Dräger, das im benachbarten Gewerbegebiet Genin-Süd seinen Hauptsitz hat 
und am neuen Standort die Unternehmenslogistik abwickeln wird. Zu den nachhaltigen Maßnahmen gehören 
unter anderem die Errichtung einer Photovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von bis zu 4 Megawatt 
sowie die Pfl anzung von 77 Bäumen auf einer separaten Fläche. Die Menge an Strom kann das derzeitige 
Netz jedoch nicht verkraften. Daher planen die Stadtwerke auf einer rund 8.000 Quadratmeter großen 
Gewerbefl äche im Gewerbepark Semiramis die Errichtung eines Umspannwerkes. Damit kann zum einen 
die Deckung des hohen Energiebedarfs im Gewerbepark und zum anderen die Einspeisung der  gewonnenen 
Energie durch die installierten PV-Anlagen vom Panattoni Park und anderen gesichert werden. Des Weiteren 
ist das Umspannwerk ein Vorgriff auf den zweiten Bauabschnitt, bei dem weitere rund 30 Hektar Gewerbe-
fl äche entstehen sollen.

Abb. 6.2 Panattoni Park Lübeck Süd 2023

Quelle: KWL GmbH, Lübeck
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Landkreis Lüneburg – integrierte Gewerbe- und Energieflächenentwicklung 

Die Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen mbH realisiert gemeinsam mit der Gemeinde 
Reppenstedt ein rund 21 Hektar großes Gebiet, das Gewerbeflächen für energieintensive Unternehmen 
mit der Erzeugung und Nutzung erneuerbarer Energien verbindet. Reppenstedt liegt direkt vor den Toren 
Lüneburgs im gleichnamigen Landkreis.

Kern des Konzepts ist eine Quartiersversorgung aus Wind- und Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher und 
direktem 110-Kilovolt-Netzanschluss für Großabnehmer. Zu den künftigen Nutzern zählt u. a. ein Busbetriebs
hof der kreiseigenen Mobilitäts- und Infrastrukturgesellschaft „MOIN“ mit elektrischer Ladeinfrastruktur 
(2,5 bis 4,5 Gigawattstunden Jahresbedarf) zur Übernahme des ÖPNV im Landkreis. Ergänzend ist die An-
siedlung weiterer Großverbraucher wie eines Rechenzentrums geplant, dessen Abwärme für eine kommunale 
Wärmeversorgung genutzt werden kann.

Die Versorgung der Großabnehmer erfolgt innerhalb einer Kundenanlage direkt vor Ort. Dadurch wird das 
öffentliche Netz entlastet, Netzentgelte entfallen und Preisvorteile entstehen. Die Realisierung der Kunden-
anlage erfolgt in enger Abstimmung mit der Avacon Netz GmbH und durch die Zusammenarbeit weiterer 
Projektpartner, die technische, planerische und infrastrukturelle Leistungen einbringen. Zwar bestehen der-
zeit rechtliche Unsicherheiten hinsichtlich der Definition von Kundenanlagen im EnWG, doch die im Koali-
tionsvertrag angekündigte Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten gibt Anlass zur Zuversicht.

Das Projekt zeigt, wie potenzielle Flächenkonflikte zwischen Gewerbe und der Erzeugung erneuerbarer Energien 
durch räumliche und technische Integration vermindert werden können. Die 6,5 Hektar große (erweiterbare) 
Gewerbefläche wird mit einem 8 Hektar umfassenden Sondergebiet Photovoltaik und nahegelegenen Wind-
kraftstandorten verknüpft. So entsteht mit einem Energie-Gewerbepark, der Flächeneffizienz maximiert, 
lokale Wertschöpfung stärkt und zugleich Klimaschutz sowie Versorgungssicherheit fördert, ein Modell für 
die in der Metropolregion Hamburg angestrebte Mehrfachnutzung und strategische Flächenplanung.



METROPOLREGION HAMBURG | GEWERBEFLÄCHENMONITORING 2022–2023

73

Abbildungsverzeichnis

Abb.  1.1 	  Die Metropolregion Hamburg in der Übersicht mit den  
21 (Land-) Kreisen und kreisfreien Städten sowie den Autobahnen� 8

Abb.  2.1 	  Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 2022 und 2023� 11

Abb.  2.2 	  Anteil der direkt gewerbeflächenabhängigen Wirtschaftsabschnitte  
an der Gesamtbeschäftigung am Arbeitsort 2023 � 12

Abb.  2.3 	  Gewerbesteuer-IST-Aufkommen pro Kopf 2023� 13

Abb.  2.4 �	  Gewerbesteuerhebesatz in Prozent 2023� 14

Abb.  2.5 	  Gewerbesteuer-IST-Aufkommen pro Kopf 2022 und Hebesatz� 15

Abb.  2.6 	  Anzahl der Großunternehmen 2022 und 2023 � 16

Abb.  2.7 	  Unternehmenszuzüge 2022 und 2023� 17

Abb.  2.8 	  Gewerbeanmeldungen 2022 und 2023� 18

Abb.  2.9 	  Saldo zwischen Gewerbeanmeldungen und Gewerbeabmeldungen� 19

Abb.  3.1 �	  Verfügbarkeit des Flächenangebots 2022 in ha� 20

Abb.  3.2 �	  Verfügbarkeit des Flächenangebots 2023 in ha� 21

Abb.  3.3 	  Sofort verfügbare Flächen 2022 in ha � 22

Abb.  3.4 	  Sofort verfügbare Flächen 2023 in ha� 23

Abb.  3.5 	  Verfügbarkeit des Flächenangebots insgesamt und sofort verfügbare Flächen  
in ha 2023� 24

Abb.  3.6 	  Anzahl der verfügbaren Flächen (sofort, kurzfristig, mittelfristig) 2022 und 2023� 25

Abb.  3.7 	  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) mit GI-/GE-Ausweisung 2022 in ha� 26

Abb.  3.8 	  Durchschnittliche Größen der verfügbaren Flächen (sofort, kurz- und  
mittelfristig) mit GI-/GE-Ausweisung 2022 in ha� 27

Abb.  3.9 	  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) mit GI-/GE-Ausweisung 2023 in ha � 28

Abb.  3.10 	  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) mit GI-Ausweisung 2022 in ha� 29

Abb.  3.11 	  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) mit GI-Ausweisung 2023 in ha� 30

Abb.  3.12 	  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) mit ausgewählten  
Nutzungseinschränkungen in der Metropolregion Hamburg 2022 und 2023 in ha � 33

Abb.  3.13 	  Flächenangebot in Autobahnnähe in der Metropolregion Hamburg  
auf Ebene der Städte und (Land-)Kreise 2023 in ha� 35

Abb.  3.14 	  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) für möglichen 24-Stunden-Betrieb  
2022 in ha � 36

Abb.  3.15 	  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) für möglichen 24-Stunden-Betrieb  
2023 in ha � 37

Abb.  3.16 	  Verfügbare voll erschlossene Flächen in ha � 38

Abb.  3.17 	  Anteil voll erschlossener Flächen an allen verfügbaren Flächen  
(sofort, kurz- und mittelfristig) in Prozent � 39

Abb.  3.18 	  Eigentum an verfügbaren Flächen 2022 in ha � 40

Abb.  3.19 	  Eigentum an den verfügbaren Flächen 2023 in ha� 41



METROPOLREGION HAMBURG | GEWERBEFLÄCHENMONITORING 2022–2023

74

Abb.  4.1 	  Anzahl Flächenveräußerungen 2021 � 45

Abb.  4.2 	  Anzahl Flächenveräußerungen 2022 � 46

Abb.  4.3 	  Anzahl Flächenveräußerungen 2021 und 2022� 47

Abb.  4.4 	  Flächenveräußerungen 2021 in ha � 48

Abb.  4.5 	  Flächenveräußerungen 2022 in ha � 49

Abb.  4.6 	  Flächenveräußerungen in 2021 und 2022 in ha� 50

Abb.  4.7 	  Größenklassen der Veräußerungen 2021� 51

Abb.  4.8 	  Größenklassen der Veräußerungen 2022� 52

Abb.  4.9 	  Anzahl der Flächenveräußerungen nach Herkunft der Nachfrage 2021 und 2022� 53

Abb.  4.10 	  Flächenveräußerungen in ha, nach der Herkunft der Nachfrage 2021 und 2022� 54

Abb.  4.11 	  Anzahl der Flächenveräußerungen, bezogen auf den Mobilitätszweck der 
Nachfrage 2021 und 2022� 55

Abb.  4.12 	  Flächenveräußerungen in ha, bezogen auf den Mobilitätszweck der  
Nachfrage 2021 und 2022� 56

Abb.  4.13 	  Flächenveräußerungen nach ha, bezogen auf den Nutzungszweck 2021 und 2022� 57

Abb.  6.1 	  Solarenergie und Windkraft: installierte Bruttoleistung nach Bundesländern in 2023� 64

Abb.  6.2 	  Panattoni Park Lübeck Süd 2023� 71



METROPOLREGION HAMBURG | GEWERBEFLÄCHENMONITORING 2022–2023

75

Tabellenverzeichnis

Tab.  2.1 	  Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2022 und 2023 (Stichtag 31.12.)� 10

Tab.  3.1 	  Schwerpunktnutzungen verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2022 in ha� 31

Tab.  3.2 �	  Schwerpunktnutzungen verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2023 in ha� 32

Tab.  3.3 	�  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) nach Standorttypen  
in den jeweiligen Bundesländern 2022 und 2023 in ha � 34

Tab.  3.4 	  Bewertungskriterien zur Identifikation von Premiumflächen � 43

Tab.  3.5 	  Übersicht der Standorte mit Premiumflächen in der Metropolregion Hamburg 2023 � 44

Tab.  6.1 	  Zielvorgaben für Windenergieflächen nach Bundesländern in Deutschland  
nach dem Windflächenbedarfsgesetz (2022)� 64

Tab.  I 	  Anzahl verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2020–2023� 76

Tab.  II  	 Größe verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2020–2023 in ha� 77

Tab.  III 	  Größe der verfügbaren Flächen 2020–2023 in ha � 78

Tab.  IV  	 Verkehrsanbindung des Flächenangebots 2023 in ha � 79

Tab.  V 	  Bauliche Nutzung verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2022� 80

Tab.  VI  	 Bauliche Nutzung verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2023� 81

Tab.  VII 	  Erschließungssituation verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig)  
2022 und 2023 in ha� 82

Tab.  VIII 	  Eigentumsverhältnisse verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig)  
2022 und 2023 in ha� 83

Tab.  IX  	 Möglichkeit des 24-Stunden-Betriebs verfügbarer Flächen  
(sofort, kurz- und mittelfristig) 2022 und 2023 in ha� 84

Tab.  X 	  Schwerpunktnutzung verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig)  
2022 und 2023 in ha� 85

Tab.  XI  	 Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) nach Standorttypen  
2022 und 2023 in ha� 86

Tab.  XII 	  Anzahl und Größe veräußerter Flächen 2021 und 2022� 87

Tab.  XIII 	  Anzahl und Größe veräußerter Flächen 2021 und 2022, aufgeteilt nach Bundesländern� 88

Tab.  XIV 	  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) nach  
Herkunft des Nachfragers 2021 und 2022 in ha� 89

Tab.  XV  	 Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) nach  
Mobilitätszweck 2021 und 2022 in ha� 90

Tab.  XVI 	  Größe veräußerter Flächen nach Nutzungsart 2021 und 2022 in ha� 91

Tab.  XVII 	  Anzahl veräußerter Flächen nach Nutzungsart 2021 und 2022� 92



METROPOLREGION HAMBURG | GEWERBEFLÄCHENMONITORING 2022–2023

76

Tabellenanhang

Gebietskörperschaft BL
Anzahl  
2020

Anzahl  
2021

Anzahl 
2022

Anzahl 
2023

Cuxhaven NI 36 34 32 31

Dithmarschen SH 22 24 26 27

Hamburg HH 102 101 90 81

Harburg NI 14 18 16 17

Heidekreis NI 55 54 40 91

Herzogtum Lauenburg SH 14 22 19 21

Lübeck SH 7 1 1 7

Lüchow-Dannenberg NI 58 58 58 58

Ludwigslust-Parchim MV 63 93 88 77

Lüneburg NI 3 4 5 23

Neumünster SH 22 20 19 41

Nordwestmecklenburg MV 18 19 32 31

Ostholstein SH 6 3 2 3

Pinneberg SH 20 15 26 28

Rotenburg (Wümme) NI 11 8 8 8

Schwerin MV 13 13 13 11

Segeberg SH 66 43 74 78

Stade NI 38 40 40 44

Steinburg SH 24 26 31 28

Stormarn SH 47 46 43 37

Uelzen NI 18 19 20 28

Metropolregion Hamburg 657 661 683 770

Tab.  I  Anzahl verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2020–2023

Hinweis: Zu beachten ist bei den Veränderungen der Flächenzahlen zwischen 2022 und 2023, dass es durch Neuparzellierungen  
bzw. Neuzordnungen von Grundstücken mitunter zu größeren Sprüngen bei der Anzahl kommen kann. 
Quelle: Auszug aus GEFIS  
Stichtage der Datenerhebung: 2022: 30.06.2022; 2023: 12.07.2023
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Gebietskörperschaft BL
Größe  
2020

Größe  
2021

Größe 
2022

Größe 
2023

Cuxhaven NI 62,9 58,7 52,9 48,3

Dithmarschen SH 94,9 118,9 91,9 97,2

Hamburg HH 154,5 165,2 146,0 161,4

Harburg NI 17,3 21,8 18,6 12,0

Heidekreis NI 134,1 97,0 86,3 122,9

Herzogtum Lauenburg SH 8,3 30,4 31,4 26,0

Lübeck SH 10,2 2,1 2,1 21,9

Lüchow-Dannenberg NI 62,3 62,3 62,3 62,3

Ludwigslust-Parchim MV 209,6 285,9 273,9 247,7

Lüneburg NI 9,7 9,3 6,8 17,9

Neumünster SH 30,0 27,5 23,2 26,9

Nordwestmecklenburg MV 48,7 49,2 122,6 117,1

Ostholstein SH 17,8 17,0 6,4 7,3

Pinneberg SH 60,8 58,4 126,3 136,7

Rotenburg (Wümme) NI 16,2 25,6 25,6 25,6

Schwerin MV 242,7 237,0 229,1 205,9

Segeberg SH 102,2 62,5 129,1 109,3

Stade NI 54,5 47,4 47,0 71,3

Steinburg SH 143,4 191,5 142,8 139,8

Stormarn SH 31,7 47,2 43,3 52,4

Uelzen NI 20,8 24,7 22,6 39,9

Metropolregion Hamburg 1.532,6 1.639,6 1.690,2 1.749,9

Tab.  II  Größe verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2020–2023 in ha

Quelle: Auszug aus GEFIS (2020: n = 657; 2021: n = 661; 2022: n = 683; 2023: n = 770) 
Stichtage der Datenerhebung: 2022: 30.06.2022; 2023: 12.07.2023
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Gebietskörperschaft BL

Sofort Kurzfristig Mittelfristig Gesamt

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Cuxhaven NI 23,4 18,8 0,0 0,0 29,5 29,5 52,9 48,3

Dithmarschen SH 29,4 30,7 39,4 39,4 23,1 27,1 91,1 97,2

Hamburg HH 82,6 64,0 22,6 25,7 40,8 71,7 146,0 161,4

Harburg NI 10,5 8,9 6,5 1,6 1,5 1,5 18,6 12,0

Heidekreis NI 40,8 39,1 19,7 51,5 25,8 32,3 86,3 122,9

Herzogtum Lauenburg SH 2,1 6,9 29,3 19,1 0,0 0,0 31,4 26,0

Lübeck SH 2,1 17,8 0,0 0,0 0,0 4,1 2,1 21,9

Lüchow-Dannenberg NI 61,8 61,8 0,5 0,5 0,0 0,0 62,3 62,3

Ludwigslust-Parchim MV 154,2 131,9 76,4 72,5 43,3 43,3 273,9 247,7

Lüneburg NI 3,2 9,3 2,3 0,0 1,4 8,6 6,8 17,9

Neumünster SH 21,1 21,1 2,0 2,0 0,1 3,9 23,2 26,9

Nordwestmecklenburg MV 42,4 36,9 0,0 36,4 80,2 43,8 122,6 117,1

Ostholstein SH 1,5 1,5 4,9 5,8 0,0 0,0 6,4 7,3

Pinneberg SH 34,2 34,2 17,2 76,7 74,9 25,8 126,3 136,7

Rotenburg (Wümme) NI 25,6 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 25,6

Schwerin MV 229,1 205,9 0,0 0,0 0,0 0,0 229,1 205,9

Segeberg SH 27,8 23,9 63,2 24,2 38,1 61,2 129,1 109,3

Stade NI 38,8 39,2 0,5 4,9 7,7 27,2 47,0 71,3

Steinburg SH 53,5 53,5 34,1 32,9 53,4 53,4 141,2 139,8

Stormarn SH 24,5 17,5 18,8 34,9 0,0 0,0 43,3 52,4

Uelzen NI 22,6 24,1 0,0 0,9 0,0 14,9 22,6 39,9

Metropolregion Hamburg 931,1 872,6 337,4 429,0 490,0 448,3 1.690,2 1.749,9

Tab.  III  Größe der verfügbaren Flächen 2020–2023 in ha 

Quelle: Auszug aus GEFIS (2022: n = 683; 2023: n = 770) 
	Stichtage der Datenerhebung: 2022: 30.06.2022; 2023: 12.07.2023
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Gebietskörperschaft BL

≤ 5 km zur 
Autobahn

≤ 5 km zur 
Bundes-
straße

≤5 km  
zum Hafen

≤5 km  
zu Kombi
terminals

Direkter 
Gleis

anschluss

Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar

Cuxhaven NI 36,6 38,2 0,0 6,1 0,0

Dithmarschen SH 20,1 25,2 61,2 59,0 14,0

Hamburg HH 146,5 165,4 0,4 69,2 64,7

Harburg NI 6,5 4,7 0,0 0,0 0,0

Heidekreis NI 52,7 95,0 0,0 14,3 5,6

Herzogtum Lauenburg SH 2,1 26,0 21,2 0,0 0,0

Lübeck SH 5,5 5,5 0,0 5,5 0,0

Lüchow-Dannenberg NI 0,0 50,1 0,0 0,0 0,0

Ludwigslust-Parchim MV 57,2 48,4 30,1 0,0 14,8

Lüneburg NI 0,0 9,3 0,0 0,0 0,0

Neumünster SH 5,3 27,0 0,0 6,7 0,0

Nordwestmecklenburg MV 111,1 7,0 1,6 0,0 1,9

Ostholstein SH 5,9 7,3 0,0 0,0 0,0

Pinneberg SH 111,5 78,6 0,0 0,0 0,0

Rotenburg (Wümme) NI 2,6 4,5 0,0 0,0 0,0

Schwerin MV 0,0 205,9 0,0 0,0 0,0

Segeberg SH 68,0 48,8 0,0 0,0 4,8

Stade NI 0,4 15,7 1,1 16,5 0,0

Steinburg SH 53,0 125,3 80,4 0,0 0,0

Stormarn SH 27,2 8,6 0,0 0,0 0,0

Uelzen NI 0,0 9,8 6,2 0,0 0,0

Metropolregion Hamburg 712,2 979,3 202,2 118,3 105,8

Tab.  IV  Verkehrsanbindung des Flächenangebots 2023 in ha 

Quelle: Auszug aus GEFIS (n = 301) 
Stichtag der Datenerhebung: 2023: 12.07.2023
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Gebietskörperschaft BL

GE  
(inkl. GEe)

GI  
(inkl. GIe) MI SO Mehrere Sonstige

Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar

Cuxhaven NI 35,0 9,3 0,0 4,5 2,1 2,1

Dithmarschen SH 37,1 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Hamburg HH 42,6 64,1 0,0 7,1 0,0 32,2

Harburg NI 13,0 0,0 0,0 0,0 5,7 0,0

Heidekreis NI 14,6 40,5 0,0 0,0 12,6 14,1

Herzogtum Lauenburg SH 31,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lübeck SH 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lüchow-Dannenberg NI 37,7 0,0 3,6 0,5 2,5 0,0

Ludwigslust-Parchim MV 164,5 107,6 0,8 0,0 1,0 0,0

Lüneburg NI 2,3 3,9 0,4 0,0 0,3 0,0

Neumünster SH 13,9 8,6 0,1 0,0 0,0 0,6

Nordwestmecklenburg MV 73,1 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostholstein SH 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pinneberg SH 96,3 2,3 0,0 1,2 26,5 0,0

Rotenburg (Wümme) NI 6,2 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Schwerin MV 3,1 224,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Segeberg SH 99,9 18,9 6,8 1,9 1,5 0,0

Stade NI 31,2 10,8 1,1 1,0 2,9 0,0

Steinburg SH 117,8 11,6 1,7 0,0 9,5 0,0

Stormarn SH 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uelzen NI 18,7 0,9 0,1 2,3 0,5 0,0

Metropolregion Hamburg 890,2 620,3 14,6 18,5 65,1 49,0

Tab.  V  Bauliche Nutzung verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2022

Quelle: Auszug aus GEFIS (n = 683) 
	Stichtag der Datenerhebung: 30.06.2022
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Gebietskörperschaft BL

GE  
(inkl. GEe)

GI  
(inkl. GIe) MI SO Mehrere Sonstige

Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar

Cuxhaven NI 34,0 9,9 0,0 4,5 0,0 0,0

Dithmarschen SH 38,2 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Hamburg HH 37,5 53,3 0,0 5,6 0,0 93,5

Harburg NI 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Heidekreis NI 53,1 47,0 0,0 12,6 0,0 0,0

Herzogtum Lauenburg SH 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lübeck SH 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lüchow-Dannenberg NI 41,3 18,0 3,6 1,9 0,0 0,0

Ludwigslust-Parchim MV 146,5 99,3 0,8 0,0 0,0 0,0

Lüneburg NI 14,4 3,6 0,4 0,0 0,0 0,0

Neumünster SH 16,1 8,6 1,7 0,0 0,0 0,0

Nordwestmecklenburg MV 70,1 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostholstein SH 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pinneberg SH 159,6 2,3 0,0 1,3 0,0 0,0

Rotenburg (Wümme) NI 6,2 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Schwerin MV 3,1 202,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Segeberg SH 80,3 19,0 6,4 1,9 0,0 0,0

Stade NI 57,0 15,0 1,1 1,1 0,0 0,0

Steinburg SH 126,0 20,9 1,7 0,0 0,0 0,0

Stormarn SH 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Uelzen NI 21,3 1,8 1,6 17,30 0,0 0,0

Metropolregion Hamburg 1.020,2 621,7 17,3 46,2 0,0 93,5

Tab.  VI  Bauliche Nutzung verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2023

Quelle: Auszug aus GEFIS, Mehrfachnennungen möglich (n = 770) 
	Stichtag der Datenerhebung: 12.07.2023
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Gebietskörperschaft BL

Voll erschlossen Teilerschlossen Nicht erschlossen Gesamt

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Cuxhaven NI 21,2 16,7 2,8 2,8 28,8 28,8 52,9 48,3

Dithmarschen SH 26,4 23,6 57,7 57,9 7,7 11,7 91,8 93,2

Hamburg HH 128,2 120,3 17,8 50,47 0,0 0,0 146,0 170,8

Harburg NI 17,1 9,4 0,0 1,1 1,5 1,5 18,6 12,0

Heidekreis NI 37,5 47,0 13,7 17,0 35,1 58,0 86,3 122,0

Herzogtum Lauenburg SH 2,1 6,9 10,1 0,0 19,1 19,1 31,4 26,0

Lübeck SH 2,1 17,8 0,0 0,0 0,0 4,1 2,1 21,9

Lüchow-Dannenberg NI 62,3 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 62,3 62,3

Ludwigslust-Parchim MV 170,8 153,0 67,8 42,9 35,3 44,0 273,9 239,9

Lüneburg NI 3,2 8,7 1,4 0,0 2,3 9,2 6,8 17,9

Neumünster SH 23,1 23,1 0,0 0,0 0,1 3,7 23,2 26,8

Nordwestmecklenburg MV 98,7 90,6 0,0 1,6 23,9 23,8 122,6 116,0

Ostholstein SH 1,5 1,5 0,0 0,0 4,9 5,9 6,4 7,4

Pinneberg SH 4,6 24,8 15,8 15,8 106,0 96,0 126,3 136,6

Rotenburg (Wümme) NI 23,8 23,8 1,9 1,9 0,0 0,0 25,6 25,7

Schwerin MV 224,6 201,3 4,6 4,6 0,0 0,0 229,1 205,9

Segeberg SH 56,2 37,0 12,5 12,4 60,4 55,1 129,1 104,5

Stade NI 32,3 34,5 4,2 4,2 10,5 32,6 47,0 71,3

Steinburg SH 50,0 45,1 27,0 25,3 66,0 69,4 143,0 139,8

Stormarn SH 43,3 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 43,3 52,3

Uelzen NI 16,2 18,1 3,2 3,2 3,2 18,7 22,6 40,0

Metropolregion Hamburg 1.045,2 1.017,8 240,5 241,2 404,8 481,6 1.690,2 1.740,6

Tab.  VII  Erschließungssituation verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2022 und 2023 in ha

Quelle: Auszug aus GEFIS (2022: n = 683; 2023: n = 776) 
	Stichtage der Datenerhebung: 2022: 30.06.2022; 2023: 12.07.2023
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Gebietskörperschaft BL

Öffentlich Privat Keine Angabe Gesamt

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Cuxhaven NI 28,8 24,6 23,7 24,1 0,4 0,0 52,9 48,7

Dithmarschen SH 40,8 39,1 50,0 53,9 1,1 0,0 91,1 93,0

Hamburg HH 146,0 170,8 0,0 0,0 0,0 0,0 146,0 170,8

Harburg NI 18,6 3,2 0,0 6,8 0,0 2,1 18,6 12,1

Heidekreis NI 35,2 36,2 47,6 68,1 3,5 18,7 86,3 123,0

Herzogtum Lauenburg SH 31,4 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,4 26,0

Lübeck SH 2,1 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 21,9

Lüchow-Dannenberg NI 39,6 39,6 22,7 22,7 0,0 0,0 62,3 62,3

Ludwigslust-Parchim MV 219,9 188,6 54,0 50,1 0,0 0,0 273,9 238,7

Lüneburg NI 4,3 5,6 2,5 12,1 0,0 0,0 6,8 17,7

Neumünster SH 23,2 26,5 0,0 0,5 0,0 0,0 23,2 27,0

Nordwestmecklenburg MV 116,7 110,2 5,9 5,9 0,0 0,0 122,6 116,1

Ostholstein SH 6,4 7,2 0,0 0,2 0,0 0,0 6,4 7,4

Pinneberg SH 45,3 53,9 46,7 48,5 34,3 34,3 126,3 136,7

Rotenburg (Wümme) NI 23,3 23,3 2,3 2,3 0,0 0,0 25,6 25,6

Schwerin MV 229,1 205,9 0,0 0,0 0,0 0,0 229,1 205,9

Segeberg SH 78,0 81,0 51,1 23,5 0,0 0,0 129,1 104,5

Stade NI 19,4 45,3 26,3 25,9 1,3 0,1 47,0 71,3

Steinburg SH 113,3 107,5 29,6 32,2 0,0 0,0 142,9 139,7

Stormarn SH 24,6 37,1 18,7 15,7 0,0 0,0 43,3 52,8

Uelzen NI 18,3 35,1 4,3 4,8 0,0 0,0 22,6 39,9

Metropolregion Hamburg 1.264,3 1.288,6 385,4 397,3 40,6 55,2 1.690,2 1.741,1

Tab.  VIII  Eigentumsverhältnisse verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2022 und 2023 in ha

Quelle: Auszug aus GEFIS (2022: n = 683; 2023: n = 768) 
Stichtage der Datenerhebung: 2022: 30.06.2022; 2023: 12.07.2023
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Gebietskörperschaft BL

Ja Nein Keine Angabe Gesamt

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Cuxhaven NI 19,6 14,4 33,3 0,0 0,0 33,9 52,9 48,3

Dithmarschen SH 40,8 40,8 25,1 25,5 25,9 26,7 91,8 93,0

Hamburg HH 71,3 59,0 27,7 50,3 47,1 61,4 146,0 170,7

Harburg NI 6,5 3,3 11,1 2,1 1,0 6,6 18,6 12,0

Heidekreis NI 38,7 28,3 42,1 25,4 5,6 69,2 86,3 122,9

Herzogtum Lauenburg SH 12,3 6,9 19,1 0,0 0,0 19,1 31,4 26,0

Lübeck SH 0,0 3,0 2,1 0,0 0,0 18,9 2,1 21,9

Lüchow-Dannenberg NI 0,3 0,3 62,0 0,0 0,0 62,0 62,3 62,3

Ludwigslust-Parchim MV 246,6 229,7 22,7 4,5 4,5 5,5 273,9 239,7

Lüneburg NI 3,9 3,5 0,7 8,6 2,3 5,8 6,8 17,9

Neumünster SH 7,6 7,6 2,6 16,8 13,0 2,6 23,2 27,0

Nordwestmecklenburg MV 41,9 33,8 80,7 0,0 0,0 82,3 122,6 116,1

Ostholstein SH 1,5 1,5 4,9 0,0 0,0 5,9 6,4 7,4

Pinneberg SH 0,0 0,0 103,9 24,2 22,4 103,9 126,3 128,1

Rotenburg (Wümme) NI 9,0 9,0 16,6 0,0 0,0 16,6 25,6 25,6

Schwerin MV 229,1 205,9 0,0 0,0 0,0 0,0 229,1 205,9

Segeberg SH 24,2 32,4 24,4 55,2 80,5 16,9 129,1 104,5

Stade NI 29,6 50,1 17,3 0,1 0,1 21,1 47,0 71,3

Steinburg SH 11,6 7,9 83,8 47,5 47,5 84,4 142,9 139,8

Stormarn SH 0,0 6,3 42,7 0,4 0,6 45,7 43,3 52,4

Uelzen NI 8,7 8,7 13,9 1,4 0,0 29,8 22,6 39,9

Metropolregion Hamburg 803,2 752,4 636,7 262,0 250,5 718,3 1.690,2 1.732,7

Tab.  IX  Möglichkeit des 24-Stunden-Betriebs verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2022 und 2023 in ha

Quelle: Auszug aus GEFIS (2022: n = 683; 2023: n = 769) 
Stichtage der Datenerhebung: 2022: 30.06.2022; 2023: 12.07.2023
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Schwerpunktnut-
zung

HH SH NI MV MRH

2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Baumbestand/
Gehölzfläche 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 46,4 46,4 49,4 49,4

Brachfläche 46,8 35,2 36,9 38,1 19,4 39,2 117,6 112,5 220,8 225,0

Garten/Klein
gartennutzung 0,2 0,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,2

Gebäudebestand 0,0 0,0 20,6 1,7 4,2 4,9 2,4 4,6 27,2 11,2

Grünland 13,4 13,4 453,0 456,0 137,5 128,7 114,1 111,0 718,1 709,1

Grünland mit 
Gehölzen 0,0 0,0 0,9 1,0 11,9 12,2 119,6 65,2 132,4 78,4

Lagerfläche 7,1 10,2 0,0 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 9,2 12,3

Landwirtschaft 
(Feld) 19,0 47,5 189,7 203,9 86,7 122,4 132,0 145,8 427,4 519,6

Parkplatz/ 
Stellplatzanlage 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 2,2 2,2

Siedlungsfläche 9,5 9,5 0,0 4,8 26,3 22,8 63,7 63,7 99,5 100,8

Sonstige  
Nutzung 48,0 52,8 9,4 16,3 24,8 49,6 25,3 8,8 107,6 127,5

Keine Angabe 0,0 0,0 16,0 0,0 6,3 0,0 4,2 0,0 26,5 0,0

Metropolregion 
Hamburg

146,0 170,8 727,7 721,8 322,2 384,9 625,5 558,2 1.821,7 1.835,7

Tab.  X  Schwerpunktnutzung verfügbarer Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) 2022 und 2023 in ha

Quelle: Auszug aus GEFIS, Mehrfachauswahl möglich (2022: n = 683; 2023: n = 770) 
Stichtage der Datenerhebung: 2022: 30.06.2022; 2023: 12.07.2023
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Tab.  XI  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) nach Standorttypen 2022 und 2023 in ha

Hinweis: *Diese Summe enthält auswertungsbedingt auch großflächige Logistik- und Industrieflächen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit 
oder Lage bzw. von Planrecht oder Preis für Handwerk und Kleingewerbe nicht unmittelbar verfügbar sind.  
Stichtage der Datenerhebung: 2022: 30.06.2022; 2023: 12.07.2023 
Quelle: Auszug aus GEFIS, Mehrfachauswahl möglich (2022: n = 683; 2023: n = 770)
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Gebietskörperschaft BL

Hektar Anzahl

2021 2022 2021 2022

Cuxhaven NI 15,2 18,4 27 35

Dithmarschen SH 0,5 96,4 1 13

Hamburg HH 15,8 25,8 29 28

Harburg NI 20,9 1,2 44 6

Heidekreis NI 32,4 12,1 28 35

Herzogtum Lauenburg SH 6,5 3,4 20 13

Lübeck SH 10,3 2,0 12 2

Lüchow-Dannenberg NI 1,0 6,6 3 8

Ludwigslust-Parchim MV 33,8 40,3 23 34

Lüneburg NI 9,7 8,2 27 15

Neumünster SH 13,9 13,0 24 23

Nordwestmecklenburg MV 8,4 14,0 21 17

Ostholstein SH 10,3 11,9 16 17

Pinneberg SH 15,0 7,6 46 27

Rotenburg (Wümme) NI 17,4 30,1 20 21

Schwerin MV 6,2 1,1 6 4

Segeberg SH 21,6 17,2 26 17

Stade NI 27,6 15,7 53 33

Steinburg SH 7,3 13,2 9 13

Stormarn SH 6,5 10,8 18 22

Uelzen NI 7,1 6,9 14 7

Metropolregion Hamburg 287,4 355,9 467,0 390,0

Tab.  XII  Anzahl und Größe veräußerter Flächen 2021 und 2022

Hinweis zur Hansestadt Hamburg: Hafenflächen sind hier (wie überhaupt) nicht berücksichtigt. Das Hafengebiet ist zwar  
	überwiegend Industriegebiet, aber hafenbezogenen Nutzungen vorbehalten. 
Quelle: Auszug aus GEFIS und Gutachterausschussdaten  
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Bundesland

Hektar Anzahl

2021 2022 2021 2022

Hansestadt Hamburg 15,8 25,8 29 28

Mecklenburg-Vorpommern 48,4 55,4 50 55

Niedersachsen 131,3 99,2 213 160

Schleswig-Holstein 91,9 175,5 172 147

Metropolregion  
Hamburg 287,4 355,9 467 390

Tab.  XIII  Anzahl und Größe veräußerter Flächen 2021 und 2022, aufgeteilt nach Bundesländern

Hinweis zur Hansestadt Hamburg: Hafenflächen sind nicht berücksichtigt.  
Quelle: Auszug aus GEFIS und Gutachterausschussdaten (2021: n = 467; 2022: n = 390) 
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Tab.  XIV  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) nach Herkunft des Nachfragers 2021 und 2022 in ha

Hinweis zur Hansestadt Hamburg: Hafenflächen sind nicht berücksichtigt. 
Quelle: Auszug aus GEFIS (2021: n = 250; 2022: n = 130)
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Tab.  XV  Verfügbare Flächen (sofort, kurz- und mittelfristig) nach Mobilitätszweck 2021 und 2022 in ha

Hinweis zur Hansestadt Hamburg: Hafenflächen sind nicht berücksichtigt. 
Quelle: Auszug aus GEFIS (2021: n = 224; 2022: n = 124)
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Tab.  XVI  Größe veräußerter Flächen nach Nutzungsart 2021 und 2022 in ha

Hinweis zur Hansestadt Hamburg: Hafenflächen sind nicht berücksichtigt. 
Quelle: Auszug aus GEFIS (2021: n = 287; 2022: n = 165)
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Tab.  XVII  Anzahl veräußerter Flächen nach Nutzungsart 2021 und 2022

Hinweis zur Hansestadt Hamburg: Hafenflächen sind nicht berücksichtigt. 
Quelle: Auszug aus GEFIS (2021: n = 287; 2022: n = 165)
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Weiterer Anhang

Leitfaden für die Gespräche mit den zuständigen Personen  
in den Gebietskörperschaften

1.	 �Gibt es in Ihrem Landkreis bzw. Ihrer kreisfreien Stadt eine übergeordnete 
Gewerbeflächenstrategie? Wenn ja: Von wann stammt sie, und welchen Zeithorizont 
deckt sie ab? Bei wem liegt die Federführung? 

2.	 Nun führt nicht jede Anfrage automatisch zu einer Ansiedlung. Wenn Sie einmal auf Ihre 
Kommunen blicken: Woran scheitern Ansiedlungen?

3.	 Die Ausweisung interkommunaler Gewerbegebiete ist ein erprobtes Instrument zur 
Überwindung des lokalen Flächenmangels. Welche Rolle spielt dieses Instrument bei Ihnen?

4.	 Viele Standorte definieren Fokusbranchen, auch um sich für Investoren zu positionieren. 
Wenn Sie nun einmal Ihren Standort bzw. Ihren Landkreis insgesamt betrachten: Gibt es 
eine solche Positionierung?

5.	 Flächen sind eine wichtige Grundlage für wirtschaftliches Wachstum, allerdings nicht 
die einzige. Was denken Sie: Wie können Unternehmen trotz Flächenknappheit wachsen, 
also: ohne neue Flächen?

6.	 Noch mal Thema Flächenknappheit. Das Land hat, so wie der Bund auch, ein 
Flächensparziel im LEP integriert. Wie könnten Bedarfe nach mehr Gewerbeflächen und 
Flächeneinsparung miteinander harmonisiert werden?

7.	 Gibt es an Ihrem Standort bzw. in einer Ihrer Kommunen ein besonders gutes Beispiel 
für ein zukunftsfähiges Gewerbegebiet? Wenn ja: Woran machen Sie das fest?
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